
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/12/5 6Ob312/62,
1Ob119/63, 8Ob233/68

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1962

Norm

EheG §37

EheG §38

Rechtssatz

Es ist nicht Sache des Klägers, den Beweis für das vermutliche Unterbleiben der Eheschließung zu erbringen; es ist

vielmehr Sache der Beklagten, zu beweisen, daß der Kläger sie auch bei Kenntnis des wahren Sachverhaltes geheiratet

hätte.
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